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So fällt schriftstellerische und künstlerische Tätigkeit grundsätzlich nicht unter die
Bestimmungen für Nebentätigkeit, auch wenn dabei der nächste Harry Potter
rauskommt, der seinem Autor ein paar (hundert) Millionen Euro einbringt. Davon dürfte
auch die von Deiner Person (um Deine etwas verschwurbelte Darstellung mal zu
übernehmen) geschilderte Veröffentlichung von YouTube-Videos betroffen sein.

Das hängt davon ab, ob man/der Dienstherr die Produktion und Veröffentlichung von YouTube-
Videos als künstlerische Tätigkeit anerkennt. Es könnte sich womöglich lohnen, das
durchzukämpfen - denn wer möchte schon den Kunstbegriff genau eingrenzen (keine
Anspielung auf Böhmermann/Erdogan/Merkel). Dazu würde ich mir aber den PR an Bord holen,
und zwar den regionalen oder überregionalen, da es hier um grundsätzliche Entscheidungen
geht.
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